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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im Januar 2010:
1. Vorstandswahlen in Ortsgruppen 
2. Die wichtigsten Punkte zum Wahlverfahren 
3. Meldung der Delegierten zur Landesversammlung 
4. Stellungnahme zu Stromreizgeräten 
5. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
6. Aktualisierungsdienst 
7. SV-Bestellservice: Die SV-Zeitungen auf CD-ROM


1. Vorstandswahlen in Ortsgruppen

In vielen Ortsgruppen finden demnächst im Rahmen der Jahreshauptversammlung Vorstandswahlen statt. In diesem Zusammenhang bitten wir die Ortsgruppen, zu beachten, dass seit der Satzungsänderung im Jahr 2002 die Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden in den SV-Ortsgruppen zwingend vorgeschrieben ist. Denn der stellvertretende Vorsitzende übt in den Ortsgruppen zusammen mit dem Vorsitzenden die Funktion des gesetzlichen Vertreters der Ortsgruppe aus (s. hierzu § 17 Abs. 7 SdO). 

In manchen Ortsgruppen wird es vielleicht nicht einfach sein, das zusätzliche Amt zu besetzen. Wir weisen deshalb darauf hin, dass es durchaus möglich und zulässig ist, dass ein Mitglied auch (maximal) zwei Vorstandspositionen übernehmen kann. 

In diesem Fall muss der gesamte Vorstand jedoch aus mindestens fünf verschiedenen Personen bestehen und es muss darüber hinaus beachtet werden, dass nicht beide Vorstandspositionen Vertreterfunktion im Sinne des § 17 Ziff. 7 haben. Ämter mit Vertreterfunktion im Sinne dieser Vorschrift sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart. Eine Ämterkumulation zwischen diesen Ämtern ist also nicht möglich. 

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Vorsitzender nicht gleichzeitig auch Kassenwart sein kann. Gleiches gilt auch für den stellvertretenden Vorsitzenden. Dass ein Vorsitzender nicht auch gleichzeitig das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen kann, versteht sich von selbst.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder melden sie uns bitte gleich nach der Wahl mit dem Formular "Vorstandsmeldung". Das Formular können Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik “Service / Formulare / Amtsträger” herunterladen, auf Wunsch senden wir es Ihnen aber auch gerne zu. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, senden Sie es bitte zuerst an Ihre zuständige Landesgruppe. Die muss nämlich gemäß § 15 Abs. 7 SdO die Wahl erst bestätigen.

Nachstehend der Link für das Formular:
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=691


2. Die wichtigsten Punkte zum Wahlverfahren in Ortsgruppen

Beschlussfähig ist eine Mitgliederversammlung oder die Jahreshauptversammlung, wenn mindestens ein Viertel der OG-Mitglieder erschienen sind.

Personen, die nicht Mitglied im SV sind, haben keine Mitgliedschaftsrechte. Sie dürfen weder an Abstimmungen noch an Wahlen teilnehmen. An der Versammlung selbst können sie nur dann als Gäste teilnehmen, wenn die Versammlung dies zu Beginn mehrheitlich beschließt. Als Gäste haben Sie aber weder ein Rede- noch ein Stimmrecht.

Das Stimmrecht muss immer persönlich ausgeübt werden. Briefwahl oder Stimmübertragung sind nicht zulässig.

Umgekehrt kann jedoch ein zur Wahl vorgeschlagener, nicht anwesender Kandidat auch in Abwesenheit gewählt werden, wenn von ihm eine schriftliche Erklärung vorliegt, dass er die Kandidatur annimmt und im Falle seiner Wahl auch das Amt.

Jugendliche ab 16 Jahre sind uneingeschränkt aktiv und eingeschränkt passiv wahlberechtigt. Sie können bei allen Ämtern mitwählen. Gewählt werden können sie jedoch noch nicht in das Amt des Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden oder des Kassenwartes. Jugendliche über 14 Jahren sind bei der Wahl des Jugendwarts aktiv wahlberechtigt.

Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim in der satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge vorzunehmen, wenn die Versammlung nicht einstimmig anderes beschließt.

Gewählt ist der Kandidat, der die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.


3. Meldung der Delegierten zur Landesversammlung

Vermehrt rufen zurzeit wieder Ortsgruppen in der Hauptgeschäftsstelle an und fragen nach Formularen zur Meldung ihrer Delegierten zur Landesversammlung.

Wir möchten die Ortsgruppen deshalb noch einmal darauf hinweisen, dass die Meldung der gewählten Delegierten zur Landesversammlung direkt bei Ihrer zuständigen Landesgruppe erfolgen muss.

Formulare zur Meldung der Delegierten werden von den Landesgruppen auf deren Homepage und ggf. auch im jeweiligen LG-Info-Heft zur Verfügung gestellt.

Eine Übersicht mit Links zu den Webseiten der Landesgruppen finden Sie nachstehend:
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=136


4. Stellungnahme zu Stromreizgeräten

Vermehrt erreichen die Hauptgeschäftsstelle wieder Anfragen zur Zulässigkeit sogenannter Elektroreizgeräte in der Hundeausbildung und den rechtlichen Folgen. 

Es sei deshalb bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung von so genannten Elektroreizgeräten jedweder Form und Beschaffenheit bei der Ausbildung von Hunden tierschutzwidrig und deshalb ausdrücklich verboten ist (s. Urteil BVerwG 3 C 14.05 v. 23.02.2006).

Die Bundesversammlung des SV hat über dieses gesetzliche Verbot der Anwendung funktionsfähiger Geräte hinaus zusätzlich beschlossen, dass auch einzelne Komponenten solcher Geräte ohne Ansehen der Funktionsfähigkeit (z. B. Attrappen) auf SV-Veranstaltungen verboten sind. Zu SV-Veranstaltungen gehören z. B. Prüfungen, Wettkämpfe, Turniere etc..

Selbstverständlich macht sich zunächst derjenige strafbar und haftbar, der ein Elektroreizgerät einsetzt.

Darüber hinaus macht sich auch die gesamte Vorstandschaft einer Ortsgruppe haftbar und strafbar, wenn sie die Verwendung solcher Geräte auf dem Übungsplatz nicht unterbindet, da sie verpflichtet ist, aktiv dafür zu sorgen, dass auf dem Übungsgelände keine Elektroreizgeräte benutzt werden.

Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 3 Satzung der Ortsgruppen, wonach die Ortsgruppe ihre Aufgaben unter Beachtung der Tierschutzgesetze erfüllt.

Diese Verpflichtung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes nach § 18 Abs. 1 Satzung der Ortsgruppen, da diesem die Geschäftsführung der Ortsgruppe und damit die Erreichung, Durchsetzung und Verwirklichung der in § 2 Satzung der Ortsgruppen festgelegten Zwecke und Aufgaben obliegt.

Das ledigliche Aushängen eines Verbotsschildes reicht nicht. Der Vorstand muss aktiv gegen den Einsatz rechtswidrig benutzter E-Geräte nach § 3 Nr. 11 Tierschutzgesetz vorgehen und den Einsatz unterbinden.

Über die Frage des Einsatzes eines Teletakgerätes kann wegen des eindeutigen Wortlautes und des oben zitierten Urteiles des Bundesverwaltungsgerichtes auch nicht nur ansatzweise eine Streitigkeit bzw. Diskussion entstehen.

Der Einsatz von Teletakgeräten ist verboten.

Ulrich Luda, Vereinsjustiziar



5. Informationen der Hauptgeschäftsstelle
Lastschrifteinzug für Mitgliedsbeiträge 

Auch in diesem Jahr werden wir bei allen Mitgliedern, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, die Mitgliedsbeiträge wieder zu Anfang Februar 2010 einziehen. 

Bitte setzen Sie die Mitglieder in Ihren Ortsgruppen davon in Kenntnis. Bitten Sie Ihre Mitglieder bei dieser Gelegenheit auch, Änderungen, die sich bei Bankleitzahlen oder Kontonummern aufgrund von Fusionen und Übernahmen von Banken oder durch Wechsel des Geldinstituts ergeben haben, rechtzeitig der Hauptgeschäftsstelle mitzuteilen. Eine automatische Mitteilung durch die Banken erfolgt nicht mehr, jeder Bankkunde ist selbst verpflichtet, etwaige Änderungen seinen Zahlungsempfängern mitzuteilen. 

Bitte beachten Sie, dass seit dem 01.01.2006 aufgrund eines Gerichtsbeschlusses Lastschrifteinzüge mit alten Bankleitzahlen nicht mehr eingelöst werden. Bei Nichteinlösung einer Lastschrift stellt uns die Bank eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 EUR in Rechnung, die wir dann an das jeweilige Mitglied weitergeben müssen.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Prüfungssaison 2010 / Terminschutz

Wie in jedem Jahr bitten wir auch heute die Ortsgruppen wieder, ihre Terminschutzanträge mindestens acht Wochen vor der Veranstaltung in der Hauptgeschäftsstelle einzureichen. Nur dann können wir dafür garantieren, dass Ihre Veranstaltung auch rechtzeitig in der SV-Zeitung veröffentlicht wird.

Falls sich der Termin einer bereits von uns bestätigten Veranstaltung ändert, senden Sie uns einfach eine Kopie Ihrer Terminschutzbestätigung und geben Sie auf dieser Kopie deutlich den neuen Termin an. Natürlich kann die Terminverlegung oder Terminerweiterung auch formlos, z. B. per E-Mail gemeldet werden.

Bitte beachten Sie aber in diesem Zusammenhang, dass Terminerweiterungen und Terminverlegungen für Prüfungen nur dann genehmigt werden können, wenn die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt wird, dass sie in der SV-Zeitung (8 Wochen) oder im SID (10 Tage) veröffentlicht werden kann.

Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungssaison des neuen Jahres möchten wir die Ortsgruppen und insbesondere diejenigen Ihrer Mitglieder, die im nächsten Jahr vielleicht erstmals eine Prüfung leiten, darüber hinaus über die wichtigsten Punkte zum Terminschutz informieren. Beachten Sie dazu das Infoblatt des SV „Terminschutz - wie geht das?“, das Sie auf unserer Homepage unter dem nachstehenden Link herunter laden können:

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=723

Seminare für OG-Vorstände in der Hauptgeschäftsstelle 

Auch diesen Jahr werden von der Hauptgeschäftsstelle wieder drei Grundseminare für Ortsgruppenvorstände durchgeführt. Anmeldeformulare hierzu finden Sie in der SV-Zeitung oder auf unserer Homepage: 
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=247

Falls auch in Ihrer Ortsgruppe Interesse an der Teilnahme dieser äußerst erfolgreichen Seminarreihe besteht, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung möglichst bald einzusenden. Erfahrungsgemäß sind die sehr beliebten Seminare immer sehr rasch ausgebucht.

Hier noch einmal die Termine der OG-Seminare des Jahres 2010:
· Fr 05./Sa 06. März 2010 (bereits ausgebucht !) 
· Fr 15./Sa 16. Oktober 2010 
· Fr 12./Sa 13. November 2010

Vorstandsmeldungen und Unterschriftenblätter

Änderungen des Vorstandes Ihrer Ortsgruppe melden Sie bitte mit dem Formular “Vorstandsmeldung”. Das Formular ist immer dann auszufüllen und über die Landesgruppe einzureichen, wenn …
· turnusgemäße Neuwahlen in der Ortsgruppe stattgefunden haben, 
· nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern Mitglieder kommissarisch in ein Amt berufen wurden, 
· oder nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern Ergänzungswahlen stattgefunden haben.

Die Vorstandsmeldung ist auch dann vollständig ausgefüllt einzureichen, wenn sich nach Wahlen keine Veränderungen im Vorstand ergeben haben, d. h. die bisherigen Amtsinhaber wieder gewählt wurden oder im Falle von Ergänzungswahlen die anderen Vorstandsämter nicht zur Wahl standen. Bei solchen Vorstandsämtern genügt dann die Angabe der Mitgliedsnummer und des Namens. Kreuzen Sie in diesem Fall bitte auch das Kästchen „keine Veränderung“ an. Sie helfen uns damit bei der Überprüfung des aktuell amtierenden Vorstandes Ihrer Ortsgruppe.

Für neue gewählte Zuchtwarte oder stellvertretende Zuchtwarte in den Ortsgruppen ist darüber hinaus das Formular “Unterschriftenblatt” auszufüllen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Würfe nur von solchen Zuchtwartinnen oder Zuchtwarten abgenommen werden dürfen, die
· im Besitz einer gültigen Zuchtwartelizenz des SV sind und … 
· von denen der Hauptgeschäftsstelle eine von der Landesgruppe bestätigte Vorstandsmeldung sowie ein Unterschriftenblatt vorliegen.

Sowohl die Vorstandsmeldung wie auch das Unterschriftenblatt sind in dreifacher Ausfertigung unterschrieben an die Landesgruppe einzusenden. Falls Sie Ihre Vorstandsmeldung per E-Mail versenden möchten, scannen Sie bitte das unterschriebene Formular ein und senden es im Dateianhang weiter. Ausgefüllte Original-Dateien ohne Unterschrift können nicht angenommen werden. 

Die neuen Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage unter dem folgenden Link:
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=691

Anträge zur Bundesversammlung

In § 8 der Allgemeinen Geschäftsordnung ist genau geregelt, welchen formalen Vorgaben Anträge entsprechen müssen, damit sie behandelt werden können. Trotzdem werden Anträge der Ortsgruppen an die Bundesversammlung und auf Satzungsänderung immer wieder unvollständig oder gar fehlerhaft eingereicht. Um Formfehler noch zu korrigieren, ist es aufgrund der Einreichungsfrist meist zu kurz und der Antrag muss dann ein ganzes Jahr zurückgestellt werden.

Um dies zu vermeiden, werden von der Hauptgeschäftsstelle einheitliche Formulare bereit gestellt, mit denen Anträge formgerecht eingereicht werden können. Die Antragsvordrucke sowie einen Musterantrag finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik “Service/Download / Formulare / Amtsträger” oder unter dem nachstehenden Link:

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=691


6. Aktualisierungsdienst und allgemeine Informationen

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Verzeichnis der ID-Beauftragten und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=222

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=223

Körplan 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251


7. SV-Bestellservice

Die SV-Zeitung auf CD-ROM: Chronik des Vereinsgeschehens

Ein kompletter Jahrgang des SV - knapp 1000 Seiten mit Nachrichten und Informationen rund um den Deutschen Schäferhund und seinen Verein, den SV! Alle Texte und Bilder in hervorragender Qualität auf dem Bildschirm und im Ausdruck. Bequeme Navigation im Adobe Reader mit Lesezeichen und Seitenminiaturen oder über das Inhaltsverzeichnis. Integrierte Volltextsuche im Adobe Reader über eine bestimmte Ausgabe oder über alle SV-Zeitungen eines gesamten Jahrgangs.

CD-Rom Jahrgang 2002    Artikelnr.21032775     Preis: 2,00 €
CD-Rom Jahrgang 2003    Artikelnr.21032776     Preis: 2,00 €
CD-Rom Jahrgang 2004    Artikelnr.21032925     Preis: 3,00 €
CD-Rom Jahrgang 2005    Artikelnr.21033051     Preis: 4,00 €
CD-Rom Jahrgang 2006    Artikelnr.21033088     Preis: 5,00 €
CD-Rom Jahrgang 2007    Artikelnr.210333116   Preis: 6,00 €
CD-Rom Jahrgang 2008    Artikelnr.21033158     Preis: 7,00 €
CD-Rom Jahrgang 2009    Artikelnr.21033216     Preis: 9,00 €
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Bestellen Sie noch heute: 
http://www.sv-shop.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=CD-ROM+%22SV-Zeitung&x=0&y=0


Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Clemens Lux, Prokura Brigitte Heinzel
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2000 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
